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Die Militarjustiz im
Spannungsfeld von Recht,
Armee und Gesellschaft

Oberst Beat Zwimpfer

Unser Militarstrafrecht hat eine lange Tradition hinter sich. Mit
dem geltenden Militéirstrafprozess wurde ein den modernen Rechts-
prinzipien entsprechendes und trotzdem auch fiir die Militérjustiz
praktikables Verfahrensrecht geschaffen. Es besteht ein enger Zu-
sammenhang zwischen Truppe und Militirjustiz. Das Vertrauen
der Umwelt und des Biirgers beruht auf einer ausgewogenen

Rechtssprechung.

1 Justizangehorige mit militér-
richtlicher Funktion

Nur zu gerne vergisst man, dass im
Grunde genommen alle Justizangeho-
rigen eine militdrrichterliche Funktion
ausiiben. Eine solche kommt tatsich-
lich nicht nur dem eigentlichen Rich-
terkollegium der Militdrgerichte zu,
sondern, wie es schon der Name sagt,
auch dem Untersuchungsrichter, der
iibrigens ja wohl die schénste und ei-
genstdndigste Funktion in der Militér-
justiz ausiiben darf. Zwar ist er in er-
ster Linie Leiter des Ermittlungsver-
fahrens, doch kommt ihm einerseits als
Berater der Truppenkommandanten in
Disziplinarstraffdllen und anderseits
als Antragsteller nach vorldufigen Be-
weisaufnahmen und nach Abschluss
einer Voruntersuchung doch eine sehr
massgebende Rolle fiir die Entschei-
dungsfindung zu, die man ohne weite-
res als richterdhnliche Funktion be-
zeichnen darf.

In vermehrtem Masse gilt dies auch
fir den Auditor: Er ist nicht mehr -
wie sein seinerzeitiger Vorgédnger, der
«Grossweibel», - reiner Ankléger,
sondern er kann bekanntlich in seiner
heutigen Funktion nach seinem Ermes-
sen das Verfahren auch einstellen, so
dass die Sache nicht mehr weiter ver-
folgt oder bloss disziplinarisch erledigt
wird. Zudem hat er die Moglichkeit,
seinerseits unter den gesetzlichen Vor-
aussetzungen ein Strafmandat zu erlas-
sen, er spricht dann also selber Recht,
allerdings - meines Erachtens leider -
lediglich auf Grund der vorliegenden
Untersuchungsakten und nicht auf
Grund persénlicher Anhérung des An-
geklagten. Aber auch als Vertreter der

cewe

Anklage vor Gericht soll der Auditor
nicht einseitiger Ankldger sein. Er hat
in gleicher Weise die belastenden und
entlastenden Momente hervorzuheben,
wobei er in seinen Antrégen nur an sei-
ne personliche Uberzeugung gebunden
ist. Die Appellation des Auditors kann
zudem auch zugunsten des Angeklag-
ten erfolgen.

Schliesslich ist auch der Gerichts-
schreiber in diese richterliche Funktion
der Militdrjustiz hineingenommen:
Zwar wird die militdrische Untersu-
chung nach dem Gesetz «vom Untersu-
chungsrichter geleitet», was aber nicht
heissen will, dass auch der Gerichts-
schreiber dem Untersuchungsrichter in
der Rechtsfindung und Entscheidungs-
bildung behilflich sein kann und soll.
Ahnliches gilt fiir die Urteilsberatung:
Der Gerichtsschreiber gehort zwar
nicht zum Gerichtskollegium und hat
daher auch kein Stimmrecht, doch
braucht er seine Fahigkeiten und
Kenntnisse keineswegs unter den
Scheffel zu stellen, wenn er seinerseits
zur Beurteilung etwas beitragen kann.
Und schliesslich besteht nach der Ur-
teilsfallung die vornehmste Aufgabe
des Gerichtsschreibers darin, das Ur-
teil nicht nur klar und logisch, sondern
auch fiir den Beurteilten und andere
Leser verstdndlich und einsichtig zu
begriinden.

Die Pole, in deren Spannungsfeld
wir bei unserer richterlichen oder un-
tersuchungsrichterlichen Tatigkeit ste-
hen, sind einerseits Recht und Gesetz
und anderseits Armee und Biirger, de-
ren Interessen bei der Rechtsverwirkli-
chung tangiert werden. -

2 Die Entwicklung der Militér-
strafgesetze zum modernen Militér-
strafrecht

Das fiir uns in erster Linie massge-
bende materielle und formelle Militér-
strafrecht hat eine lange Tradition hin-
ter sich. Es wire geradezu reizvoll, sich
etwas in die Geschichte des Militér-
strafrechtes zu vertiefen, das bereits in
den Verfahrensregeln des Sempacher-
briefes von 1393 seinen Anfang nahm,
in den «Articulsbriefen» und «Ordi-
nanzen» der Alten Orte etwas konkre-
tisiert wurde und 1668 zum «Defensio-
nale», der ersten eidgendssischen - fiir
die Truppen in der Heimat massgeben-
den - Wehrverfassung fiihrte. Fiir die
eidgenossischen Truppen in fremden
Diensten - die bekanntlich nicht der
Strafgewalt des Kriegsherrn, sondern
derjenigen ihrer eigenen Truppen un-
terstanden - galten besondere Ordnun-
gen, die dann 1704 durch ein erstes
«Schweizerisches Kriegs-Recht» ersetzt
wurden. Dieses soll (nach Ansicht von
Arthur Haefliger) unter dem Einfluss
der damaligen «rechtsgelehrten Audi-
toren» aus den Wurzeln des schweize-
rischen Rechts gewachsen sein, was
aber schon 30 Jahre spéter den durch
diese Tat beriihmt gewordenen
«Obrist-Richter», das heisst «Grand
Juge des Gardes Suisses du Roi»,
Hauptmann Vogel, nicht hinderte, fiir
die Soldnertruppen die 200jdhrige
«Carolina» ins Franzosische zu iiber-
setzen. Angereichert durch die weitge-
hend dem «Schweizerischen Kriegs-
recht» von 1704 entnommenen Verfah-
rensvorschriften, wurde sie zum mass-
gebenden Kodex der Soldner-Militdr-
gerichtsbarkeit. Dem drei Jahre nach
der Annahme der Verfassung von 1848
erlassenen «Bundesgesetz tiiber die
Strafrechtspflege fiir die eidgendssi-
schen Truppen» wird wohl niemand
nachtrauern. Es war auf den Kriegszu-
stand zugeschnitten und statuierte un-
sinnig hohe Strafminima, ganz abgese-
hen von schwerwiegenden Méangeln im
verfahrensrechtlichen Bereich. Dass
die Militargerichte, die dieses Recht
anzuwenden hatten, gerade deswegen
in Misskredit gelangten, ist einigermas-
sen verstdandlich. Weniger verstédndlich
war die 1916 von der Sozialdemokrati-
schen Partei lancierte, aber 1921 ein-
deutig verworfene Initiative zur Auf-
hebung der Militdrjustiz. Diese ver-
folgte eindeutig nicht nur militarjustiz-
feindliche Ziele, sondern war aus der
damaligen politischen Haltung der In-
itianten heraus gegen die Armee als
solche gerichtet.

Das in der Folge neu bearbeitete Mi-
litdrstrafgesetz von 1927 hat sich in der
Vergangenheit zweifellos bewihrt und
wurde durch verschiedene Revisionen
noch verbessert. Diese Revisionen

ASMZ Nr. 6/1982

309



brachten in verschiedenen Belangen
die notige Anpassung an das biirgerli-
che Strafgesetzbuch. Zu begriissen ist
insbesondere die mit der letzten Revi-
sion erfolgte Beschréankung der Zu-
standigkeit der Militdrgerichte auf den
rein militdrischen Bereich, womit ihre
Funktion als reine Fachgerichte ver-
deutlicht wurde. Die von Gegnern der
Militdrjustiz immer wieder gehorte
Unterstellung, Militargerichte seien
Ausnahmegerichte, sollte damit end-
giiltig beseitigt sein. Weniger gliicklich
sind wir iiber die ebenfalls in der letz-
ten Revision aufgrund der Europdi-
schen Menschenrechtskonvention not-
wendig gewordenen Anpassungen des
Disziplinarstrafrechts. Sie tangieren
insofern die berechtigten Interessen
der Truppe, als sie zu einer Verldnge-
rung und Verkomplizierung des Be-
schwerderechts fithren, womit die fiir
die Truppe so wichtige generalpraven-
tive Wirkung der Disziplinarstrafe
stark abgeschwacht wird.

Auch mit dem nun geltenden Mili-
tarstrafprozess wurde ein den moder-
nen Rechtsprinzipien entsprechendes
und trotzdem auch fiir die Militérjustiz
praktikables Verfahrensrecht geschaf-
fen. Dieses enthélt die notigen rechts-
staatlichen Garantien gegeniiber dem
angeklagten Wehrmann. Dass daraus
anderseits eine Verkomplizierung des
Militarstrafverfahrens resultierte, und
dass die trolerische oder gar = miss-
brauchliche Ausschopfung aller recht-
lichen Moglichkeiten zu einem unver-
hdltnisméssigen  aufwendigen und
langdauernden Verfahren fiihrt, darf
anderseits nicht verkannt werden. Hier
sind leider die Anforderungen der
Rechtsstaatlichkeit einerseits und jene
der Armee anderseits, welch letztere an
einem einfachen und raschen Verfah-
ren interessiert ware, nicht auf den
gleichen Nenner zu bringen.

Gerade das mit Recht fiir unsere Ar-
mee massgebende Leitbild vom Biirger
als Soldat macht es verstdndlich, dass
die rechtsstaatlichen Prinzipien, die im
zivilen Strafrecht fest verankert sind,
auch im Militédrstrafrecht verwirklicht
wurden, selbst wenn damit aus der
Sicht der Armee gewisse Nachteile in
Kauf genommen werden miissen. Die-
se Nachteile sind iibrigens - wie die bis-
herige Erfahrung zeigt - weniger ge-
wichtig als vielfach angenommen wur-
de, auch wenn natiirlich in einzelnen
Fillen eine eindeutig missbrauliche
Ausschopfung der zur Verfiigung ste-
henden Rechtsmittel festgestellt wer-
den musste.

Zusammenfassend darf somit fest-
gehalten werden, dass das durch seine
lange Tradition, aber auch durch die
politisch  gerechtfertigten Postulate

weiterentwickelte Militarstrafrecht im
materiellen und formellen Bereich den
Anforderungen an ein modernes Recht
entspricht. Die auch im Vorfeld der
jilngsten Revision von parteipolitischer
Seite (Parteitag 1972 der Schweizer So-
zialdemokraten) erneut erhobene und
von pazifistischen Organisationen im-
mer wieder unterstiitzte Forderung auf
volle Verschmelzung des militdrischen
mit dem zivilen Strafrecht und damit
auf Aufhebung der Militdrgerichte in
Friedenszeiten, ist daher auch aus
rechtspolitischer Sicht keineswegs be-
griindet.

3 Das Verhiltnis zwischen Militér-
justiz und Armee

Das Verhiltnis zwischen Militérju-
stiz und Armee ist durch zwei - an-
scheinend gegensitzliche - Gegeben-
heiten gekennzeichnet: Auf der einen
Seite ist durch Gesetz (Artikel 1 MStP)
die Unabhingigkeit der Militirjustiz
gewihrleistet, auf der anderen Seite
besteht ein enger Zusammenhang zwi-
schen Truppe und Militérstrafrecht be-
ziehungsweise Militirjustiz.

Dieser Zusammenhang ergibt sich
vor allem aus dem Umstand, dass dem
Truppenkommandanten die Diszipli-
narstrafgewalt obliegt, womit ihm ein
grosser Teil des Militédrstrafrechts zur
selbstdndigen Anwendung iibertragen
ist. Zwar kann er auch in solchen Fél-
len den militdrischen Untersuchungs-
richter zur Beratung beiziehen oder -
insbesondere in zweifelhaften Fallen -
eine vorlaufige Beweisaufnahme durch
den militdrischen Untersuchungsrich-
ter zur genaueren Abkldrung anordnen
lassen. Aber selbst in diesen Féllen
bleibt der Truppenkommandant zu-
standig fiir den Strafentscheid. Eine
weitere Eigenart des militdrischen
Strafverfahrens besteht bekanntlich
darin, dass der militdrische Untersu-
chungsrichter bei Vorliegen einer straf-
baren Handlung nicht von sich aus
Untersuchungshandlungen vornehmen
darf, sondern erst auf Verfiigung der
zustdndigen militdrischen Kommando-
oder Verwaltungsstelle. Insbesondere
liegt der Entscheid, ob eine Straftat
noch als leichter Fall disziplinarisch zu
erledigen ist oder ob wegen Vorliegens
einer gerichtlich zu ahndenden Straftat
eine Voruntersuchung zu befehlen ist,
bei der zur Anordnung der Vorunter-
suchung zustdndigen Kommando-
oder Verwaltungsstelle. Es bleibt aber
festzuhalten, dass das (prozessuale)
Legalitétsprinzip auch fir das Militéar-
strafverfahren gesetzlich verankert ist
(Artikel 103 MStP): Ist eine Person ei-
ner strafbaren Handlung verdéchtig
und fillt eine disziplinarische Erledi-
gung ausser Betracht, so muss die zu-

stindige Kommando- oder Verwal-
tungsstelle die Voruntersuchung an-
ordnen und es steht nicht etwa in ihrem
freien Belieben, davon abzusehen. Da
die Grenzen zwischen dem disziplina-
risch zu ahndenden leichten Fall und
dem eigentlichen Kriminalfall aber
fliessend sind und somit auch eine ver-
schiedenartige Beurteilung durchaus
moglich ist, kommt es verschiedentlich

vor, dass der zustdndige Truppenkom-

mandant entgegen dem Antrag des mi-

litdrischen Untersuchungsrichters auf
die Anordnung einer Voruntersuchung

verzichtet, weil seines Erachtens die
strafbare Handlung noch eine diszipli-
narische Erledigung zulédsst. Hier hat

nun aber das neue Recht (Artikel 101

Absatz 2 MStP) den Entscheid der Mi-

litdrjustiz iibertragen, indem der Ober-

auditor auf Antrag des militdrischen

Untersuchungsrichters endgiiltig dar-

iiber entscheidet, ob eine Untersu-

chung anzuordnen ist oder ob darauf
verzichtet werden kann.

Der enge Zusammenhang zwischen
Militdrjustiz und Truppe zeigt sich
auch darin, dass dem Truppenkom-
mandanten nach dem Milit4rstrafpro-
zess eine bedeutende und verantwor-
tungsvolle Stellung im Ermittlungsver-
fahren zukommt (Artikel 100 MStP).
Er hat bei Vorliegen einer strafbaren
Handlung die ersten Massnahmen am
Tatort durchzufithren oder anzuord-
nen. Vor Einleitung des eigentlichen
militdrgerichtlichen = Untersuchungs-
verfahrens hat er somit die Kompetenz
eines Untersuchungsrichters. Er kann
und muss beispielsweise die Flucht des
Verdachtigen verhindern, Tatspuren
feststellen, Gegenstdnde beschlagnah-
men und Beweise sichern. Er kann da-
zu selbstverstdndlich auch die militéri-
sche oder zivile Polizei beiziehen. Viel-
fach hingt der Erfolg einer militdrge-
richtlichen Untersuchung gerade von
diesen ersten Massnahmen der Truppe
ab.

ist der Zusammenhang zwischen Trup-
pe und Militdrjustiz offensichtlich:
Hier sind die Truppenvertreter im Ver- |
hiltnis vier zu eins an der Urteilsfin-
dung beteiligt und hier hat der Ange-
klagte auch die Modglichkeit, sich
durch einen rechtskundigen Truppen-
angehdrigen vertreten zu lassen.

In der Funktion der Militﬂrgerichteﬁ

Trotz dieser bedeutungsvollen Mit-
wirkung der Truppe im militarstraf-
rechtlichen Verfahren ist aber die Un-
abhiingigkeit des Militérrichters voll
gewihrleistet. Sowohl der Untersu-
chungsrichter als auch die Militérge-
richte sind nur dem Gesetze verpflich-
tet und verfiigen somit rechtlich und
faktisch iiber die gleiche Unabhingig-
keit wie die biirgerlichen Untersu-
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chungsrichter und Strafgerichte. Die
Militérjustiz ist in keiner Weise in eine
militérische Kommandostruktur einge-
ordnet und es besteht somit weder
irgeniddwelche Befehlsgewalt seitens der
milit#rischen Hierarchie gegeniiber der
Militidrjustiz noch kénnen die Truppe
oder deren Kommandanten oder die
Militdrverwaltung in ein Militérge-
richtsverfahren eingreifen. Der von
Gegmern der Militdrjustiz immer wie-
der gehorte Vorwurf, Militédrrichter
wiirdlen in eigener Sache richten, zielt
daher an den tatsdchlichen Gegeben-
heiten vorbei. Dass wir selber als
Untersuchungs- und Militarrichter un-
sere Unabhingigkeit dusserst ernst zu
nehmen haben, versteht sich von
selbst: Zwar dient die Militarjustiz der
Aufrechterhaltung von Disziplin und
Ordnung in der Armee und somit auch
den Interessen der Armee. Das gibt
aber weder den Truppenkommandan-
ten moch der Militdrverwaltung das
Recht, auf ein héngiges Verfahren Ein-
fluss zu nehmen. Wir erleben es leider
hie und da, dass mit dem Hinweis auf
irgend ein «iibergeordnetes Interesse»
solche Einmischungen oder Versuche
zu Einflussnahme seitens der Truppen-
kommandanten vorkommen. Gegen
solche Einmischungen hat sich der mi-
litdrische Untersuchungsrichter selbst-
verstdndlich eindeutig zu verwahren.
Anderseits ist der Untersuchungsrich-
ter nun aber auch auf die Mithilfe der
Truppe nicht nur beziiglich der ersten
Massnahmen, sondern auch beziiglich
einer umfassenden Auskunftserteilung
angewiesen. Die Erfahrung zeigt, dass
gute Zusammenarbeit und gegenseitige
Information auch unter Wahrung der
Unabhéngigkeit des Untersuchungs-
richters durchaus maglich ist, und dass
dies die Durchfiihrung der Untersu-
chung zumeist nicht erschwert, son-
dern vielmehr erleichtert.

Ubrigens besteht diese Unabhingig-
keit des militarischen Richters auch in-
nerhalb der Militérjustiz. Der militéri-
sche Untersuchungsrichter untersteht
zwar einer militdrischen Disziplinar-
und Beschwerdeaufsicht, im iibrigen
aber ist er in seiner Amtstétigkeit fiir
seine Entscheide allein - aber auch voll
- verantwortlich. Weder Gerichtsprési-
dent noch Oberauditor diirfen sich in
eine Voruntersuchung einmischen. Mit
Riicksicht auf die Notwendigkeit einer
vollstdndigen Abkldrung der objekti-
ven und subjektiven Tatseite steht le-
diglich dem Auditor und gegebenen-
falls auch dem Gerichtsprisidenten die
Moglichkeit zu, ergdnzende Beweis-
aufnahmen anzuordnen.

Aus dem Umstand, dass die Militér-
gerichte ausschliesslich an die Gesetze
gebunden sind, ergibt sich aber iiber-
dies eine sehr wesentliche Folgerung

fiir ihre Rechtssprechung: Die Militér-
gerichte sind ndmlich befugt, sowohl
die militdrischen Verordnungen und
Dienstvorschriften als auch die milita-
rischen Verwaltungsakte und Befehle
auf deren Rechtsmissigkeit frei zu
iiberpriifen. Das Militdrkassationsge-
richt ist hier - in Anlehnung an die
Rechtssprechung des Bundesgerichts -
in neuerer Zeit zu einer sehr differen-
zierten Praxis gelangt, die fiir alle Mili-
tdrgerichte wegleitend sein diirfte.

Obwohl somit die Unabhéngigkeit
der Militédrjustiz gegeniiber Armee und
Armeeverwaltung eindeutig garantiert
ist, wird auch heute noch von gewissen
Kreisen zumindest die Beurteilung der
Dienstverweigerer-Fille durch zivile
Gerichte verlangt. Die einen begriin-
den diese Forderung damit, dass es
sich hier um die Verletzung verfas-
sungsmaéssiger Pflichten handle. Ande-
re weisen — mit einer gewissen Berechti-
gung - darauf hin, dass mit solchen
Dienstverweigererprozessen oft eine ei-
gentliche «Schau» aufgezogen werde.
Dazu wire zu bemerken, dass der Mili-
tarrichter auch in diesen Féllen das ge-
setzte Recht anzuwenden hat, und dass
eine Uberweisung der Dienstverwei-
gerer-Félle an die zivilen Strafbehor-
den leicht zu regional recht unter-
schiedlicher Beurteilung fithren kénn-
te. Zudem ergdben sich in den heiklen
Grenzfillen zwischen Dienstversdum-
nis und Dienstverweigerung uner-
wiinschte Kompetenzkonflikte zwi-
schen militdrischer und ziviler Ge-
richtsbarkeit. Im iibrigen ist einzurdu-
men, dass samtliche Militdrgerichte
mit der Behandlung von Dienstverwei-
gerer-Fallen stark belastet sind. Bei ver-
schiedenen Divisionsgerichten macht
die Zahl der Dienstverweigerer und
Ausreisser etwa 30 Prozent der gericht-
lich beurteilen Straffille aus. Dass da-
bei hin und wieder tatsdchlich eine
«Schau» abzuziehen versucht wird,
liegt aber nicht an den Militdrgerich-
ten, sondern vielmehr an den Ange-
klagten und ihren Sympathisanten.
Dass sich dies bei Beurteilung durch
Zivilgerichte dandern wiirde, ist kaum
anzunehmen. Zudem darf festgehalten
werden, dass sich die Militdrgerichte
jedem einzelnen Dienstverweigerer-
Fall sehr eingehend annehmen und ins-
besondere auch der subjektiven Tatsei-
te ihre notige Aufmerksamkeit schen-
ken. Dass wir dabei vielfach wegen
Verweigerung des bedingten Strafvoll-
zuges ins Schussfeld gewisser Kreise
geraten, braucht uns von unserer bis-
herigen klaren Praxis nicht abzuhal-
ten: Zwar konnten, wie auch das Mili-
tarkassationsgericht in seiner neuesten
Praxis feststellt, generalprédventive
Griinde (allgemeine Abschreckung) al-
lein die Verweigerung des bedingten
Strafvollzuges nicht rechtfertigen,

doch diirfen auch sie neben den per-
sonlichen Griinden beriicksichtigt wer-
den, wenn bestimmte Arten von Delik-
ten wegen ihrer Haufigkeit und Ge-
fahrlichkeit besondere Strenge erfor-
dern. Nun liegen aber die meisten
Dienstverweigerer-Fille so, dass schon
aus spezialpraventiven Griinden der
bedingte Strafvollzug verweigert wer-
den muss: Dem Dienstverweigerer, der
unter Inkaufnahme einer einschnei-
denden Strafe in seinem deliktischen
Willen verharrt, fehlt die Einsicht in
das Bediirfnis des Staates nach Selbst-
behauptung und damit in das Unrecht
der Tat. Daran dndert nichts, wie die
Rechtssprechung des Militdrkassa-
tionsgerichtes weiter feststellt, dass ein
solcher Téter allenfalls zufolge Aus-
schlusses aus der Armee zumindest in
Friedenszeiten nicht mehr in die Lage
kommt, eigentlichen Militdrdienst zu
verweigern. Ein nicht zur Umkehr be-
reiter Dienstverweigerer muss es hin-
nehmen, dass auch das Vertrauen in
seine allgemeine Rechtstreue schwindet
und damit die gute Prognose als Vor-
aussetzung zur Bewdhrung des beding-
ten Strafvollzugs fehlt (EMKG vom
5.12.1980i.S. G).

4 Die Titigkeit des Militarrichters

Damit sind wir zum dritten und letz-
ten Betrachtungspunkt der richterli-
chen Téatigkeit gelangt. Richten heisst:
Feststellung der tatsdchlichen Ent-
scheidungsgrundlagen und Rechtsan-
wendung.

Beim militdrischen Untersuchungs-
richter iiberwiegt die erste Komponen-
te, obwohl auch dieser sich natiirlich
immer wieder die Frage stellen muss,
unter welche Gesetzesbestimmung der
von ihm festgestellte Sachverhalt zu
subsumieren sei, und welche Erforder-
nisse in objektiver und subjektiver
Hinsicht fiir das Vorliegen des betref-
fenden gesetzlichen Tatbestandes er-
fillt sein miissen. Nur so wird es ihm
namlich moglich sein, die objektiven
und subjektiven Strafbarkeitsvoraus-
setzungen vollumfédnglich abzuklédren
und damit die fiir Urteil oder Straf-
mandat notwendige Aktengrundlage
zu schaffen. Im iibrigen halte ich da-
fiir, dass der militdrische Untersu-
chungsrichter neben seinen Rechts-
kenntnissen einen ausgepragten Sinn
fir praktische Losungen haben muss:
Der Truppenkommandant, der eine
vorldufige Beweisaufnahme anordnet
oder den Untersuchungsrichter in ei-
nem Disziplinarfall zur Beratung bei-
zieht, erwartet von diesem Vorschldge
und Antrédge, die den besonderen Ge-
gebenheiten der Truppe und des
Dienstbetriebs entsprechen. Dabei
wird zumeist die rasche und klar be-
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griindete, gegebenenfalls auch harte
disziplinarische Bestrafung einer Vor-
untersuchung und einem Gerichtsver-
fahren vorzuziehen sein, es sei denn, es
handle sich eindeutig um nicht mehr
leichte Félle krimineller Tatbestinde.

Das Verfahren vor Divisionsgericht
ist, oder besser - im Hinblick auf
die Diskussionen in der letzten
Militarstrafprozessrevision - noch
immer, vom Unmittelbarkeitsprinzip
beherrscht, auch wenn in komplizier-
ten oder aktentrdchtigen Fillen eine
vorgingige Aktenzirkulation unter den
Richtern grundsitzlich moglich ist. Als
Richter an Divisionsgerichten haben
wir dieses - die Unvoreingenommen-
heit des Richters gewihrleistende und
fir den Kriegsfall wohl einzig denkba-
re - Prinzip trotz allfilligem Zeitdruck
ernst zu nehmen. Zwar stellen sich in
der Mehrzahl der in Friedenszeiten von
einem Divisionsgericht zu beurteilen-
den Straffille keine grosseren Schwie-
rigkeiten bei der Abkldrung des objek-
tiven Tatbestandes. Sollen aber Urteil
und insbesondere Strafzumessung
nicht nur der Tat, sondern auch dem
Tater gerecht werden, so muss der
Richter mit dem nétigen Einfithlungs-
vermogen versuchen, die Denkart, die
Beweggriinde und die Umwelt des Té-
ters zu ergriinden. Dass der Richter,
bei allem guten Willen, gerade hier oft
seine Begrenztheit erkennen muss, ge-
hort im Laufe unserer richterlichen Er-
fahrungen zu den leider unumgéngli-
chen Einsichten.

Gerichte sind - und da machen un-
sere Militargerichte keine Ausnahme -
auf das Vertrauen der Umwelt ange-
wiesen. Mit Riicksicht auf ihre beson-

dere Stellung ist bei unsern Gerichten
sowohl die militdrische als auch die zi-
vile Umwelt gemeint. Das Vertrauen
der Armee in die richterliche Tétigkeit
der Militarjustiz ist meines Erachtens
gegeben. Das zeigt sich vor allem
darin, dass der Truppenkommandant
einerseits bereit ist, in leichten Féllen
seine Disziplinarstrafgewalt auszu-
schopfen, anderseits den militdrischen
Untersuchungsrichter aber dann zur
Beratung oder zur Durchfiihrung einer
Untersuchung beizuziehen, wenn es
sich um Grenzfélle oder eindeutige kri-
minelle Straffélle handelt. Das Ver-
trauen seitens der Truppe in die Mili-
tarjustiz griindet aber meines Erach-
tens vorab auf der ausgeglichenen
Rechtssprechung unserer Militédrge-
richte, die dem gesetzten Recht, den
Interessen der Armee, der begangenen
Tat und der Personlichkeit des Téters
gerecht zu werden versucht. Ja, selbst
die Ubertragung des letzten Entschei-
des iiber Disziplinarstraffille an Aus-
schiisse von Militdrappellationsge-
richten hat, abgesehen von den bereits
erwihnten Nachteilen, zu keiner Ande-
rung der Disziplinarstrafpraxis ge-
fithrt: Die bisher beurteilten Fille zei-
gen, dass die Gerichte in den weitaus
hédufigsten Féllen die durch Truppe
oder Militdrverwaltung ausgesproche-
nen Disziplinarstrafen bestédtigen kon-
nen, es sei denn, dass Formfehler vor-
liegen oder dass bei der materiellen
Beurteilung wesentliche Gesichtspunk-
te unberiicksichtigt blieben.

Auch das Vertrauen des Biirgers in
die Titigkeit unserer Militirjustiz ist
trotz aller kritischen Stimmen vorhan-
den. Diese kritischen Stimmen, die sich
hie und da auch in unseren Gerichts-

sdlen horbar machen wollen, diirfes
nicht iiberbewertet werden. Ihre Tr

ger sind eine relativ kleine Minderheit
die sich um so lautstarker gebérdet ung
nicht nur die Militérjustiz treffen wil

sondern, ich wiederhole es, die gan

Armee.

Vertrauen in die Gerichte griindel
letzten Endes darauf, dass wir nich
nur sach-, sondern auch menschenge
recht urteilen. Vertrauen hingt abe
auch davon ab, ob es uns gelingt, unsej
Urteil dem Angeklagten und weiteren
Interessierten verstindlich zu machen
Uns allen, vor allem aber den Gerichts-
schreibern unserer Militdrgerichte
darf ich darum den prégnanten Sat
Lord Hewart’ in Erinnerung rufen, de
da heisst: «Es ist von grundlegender
Bedeutung, dass Recht nicht nur ge
sprochen, sondern sich auch klar un
deutlich erweist, dass es gesproche
wird.» Richtigerweise diirfen wir vo
Beurteilten im Grunde genomme
ndmlich nur dann Einsicht erwarten,
wenn ihm das Urteil durch die Begriin-
dung verstdndlich geworden ist.

Ausgewogene Rechtssprechung, die
das Vertrauen unserer Gesellschaft ge-
niesst, ist immer Endpunkt eines Pro-
zesses, in welchem jeder von uns an
seinem Platz sein Bestes geben muss.

(Anmerkung des Chefredaktors:
Falls Sie es noch nicht besitzen, dann
sollten Sie sich das Buch «Disziplinar-
strafordnung» von Dr. iur. P. Hauser
aus der «Schriftenreihe ASMZ» be-
schaffen, Fr. 19.50. Zu beziehen bei
Huber & Co. AG, Presseverlag, 8500
Frauenfeld.) |

Biicher und Autoren:

Innere Fiihrung in Staat, Armee und
Gesellschaft

Von Hubertus Zuber. Walhalla & Prae-
toria Verlag, Regensburg 1981. DM 38,50.

In diesem zeitnahen Buch kommen 32
Personlichkeiten der Bundesrepublik
Deutschland zu Wort. Sie stellen ihre Uber-
legungen zu einem in der Gegenwart viel-
diskutierten Thema einer breiten Offent-
lichkeit vor. Den Autoren des Buches geht
es um eine Standortiiberpriifung der Biir-
ger mit und ohne Uniform, die ebenso not-
wendig und dridngend ist wie die Lésung
des schédrfer gewordenen Konflikts zwi-
schen Finanznot und sicherheitspolitischen
Notwendigkeiten.

Die geistigen Auseinandersetzungen
iiber die Grundfragen der Bundeswehr, ih-
ren Auftrag, ihr Selbstverstdndnis und ihr
Verhiéltnis zu Staat und Gesellschaft, wird
seit den frithen 50er Jahren mit unter-
schiedlicher Intensitdt und zu wechselnden
Anlédssen gefiihrt. Eingefangen ist diese

Diskussion wie in einem Brennglas in Be-
griff und Inhalt der Inneren Fiihrung, im
Konzept vom «Staatsbiirger in Uniform»,
als dem Kern eines Reformkonzepts, mit
dem die «Minner der ersten Stunde» die
zukiinftigen Streitkréfte aus einer fragwiir-
dig gewordenen und belastenden Vergan-
genheit herausfithren wollten. Von Anfang
an war die Frage vom Sinn der Verteidi-
gung im Nuklearzeitalter stets mitgestellt,
wenn auch die Antworten zeitbedingt je-
weils unterschiedlich akzentuiert waren.
Trotz der Darstellung aus bundesdeut-
scher Sicht sind in dem sehr zu empfehlen-
den Werk eine Menge wertvoller Uberle-
gungen, Gedanken in Anregungen fiir un-
sere schweizerische Situation. Innere Fiih-
rung oder Menschenfithrung muss eine
Daueraufgabe aller verantwortlichen Ka-
der sein. ; jst

Europiische Kolonial-Herrschaft
Von Rudolf von Albertini. Sachbuch

Nr. 7171, Heyne-Verlag, Miinchen 1981.
DM 12,80.

Rudolf von Albertini beschrdnkt sich
auf die Zeit von 1880 bis 1940, die als die
klassische Phase des Kolonialismus gilt.
Sein Versuch, die Geschichte der wichtig-
sten europdischen Kolonien vom Zeitpunkt
ihrer Entstehung bis zu dem sich abzeich-
nenden Ende aufzuzeigen, ist hervorragend
gegliickt. Er hat die Liicke zwischen
Mommsens «Imperialismus» und An-
sprengers «Auflosung der Kolonialreiche»
geschlossen. Albertini bietet einen Aufriss
kolonialer Herrschaft, wie er in dieser ge- -
dréngten, aber iibersichtlich-informativer
Form bisher nicht vorhanden war. Durch
die Vermittlung von Kenntnissen setzt er
sich, wie er bemerkt, dem heute so belieb-
ten Vorwurf des «Positivismus» aus. Eine
Kritik der «Theoretiker der Unterentwick-
lung», die sich bewusst iiber die neuesten
historischen Ergebnisse hinwegsetzen,
kann nicht den hohen Wert dieser gldnzen-
den Dokumentation schmdilern. - Das
Buch wird allen historisch interessierten
Lesern als umfassender Beitrag zur Kolo-
nialgeschichte empfohlen.

Joachim Schultz-Naumann

312

ASMZ Nr. 6/1982




	Die Militärjustiz im Spannungsfeld von Recht, Armee und Gesellschaft

